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1.  Änderungen Zonenplan 

Nachfolgend werden die Änderungen gegenüber der ersten Mitwirkungs-
fassung des Zonenplans vom 27. März 2023 aufgezeigt. 
 

ALTER ZUSTAND Ausschnitt Zonenplan, Parz. Nr. 645  
  (Erste Mitwirkung, Stand 27. März 2023) 

 
 

Ausschnitt Zonenplan, Parz. Nr. 432  
(Erste Mitwirkung, Stand 27. März 2023) 
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NEUER ZUSTAND Ausschnitt Zonenplan, Einzonung Parz. 645  
  (Zweite Mitwirkung, Stand 6. November 2023) 

 
 

Ausschnitt Zonenplan, Umzonung Parz. 432  
(Zweite Mitwirkung, Stand 6. November 2023) 

 

 

LEGENDE  Neue Festlegungen 
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2.  Änderung Schutzzonenplan 

Nachfolgend wird die Änderung gegenüber der ersten Mitwirkungsfassung 
des Schutzzonenplans vom 27. März 2023 aufgezeigt. 
 

ALTER ZUSTAND Ausschnitt Schutzzonenplan  
  (Erste Mitwirkung, Stand 27. März 2023) 

 
 

NEUER ZUSTAND Ausschnitt Schutzzonenplan  
  (Zweite Mitwirkung, Stand 6. November 2023) 

 
 

LEGENDE  Neue Festlegung 
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3. Änderungen Baureglement 

Die Änderungen gegenüber der ersten Mitwirkungsfassung des Bauregle-
ments vom 27. März 2023 werden in einem separaten Dokument aufge-
zeigt. 
 

4. Erläuterungsbericht 

4.1   Erste öffentliche Mitwirkung 

Die Planungsunterlagen lagen während der Mitwirkungsfrist vom 27. April 
bis 6. Juni 2023 in der Gemeindeverwaltung Safnern auf und konnten 
während den Öffnungszeiten eingesehen werden. Weiter wurden die Pla-
nungsunterlagen auf der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet. Am 16. 
Mai 2023 fand zudem eine öffentliche Sprechstunde statt. Während der 
Mitwirkungsfrist sind fünf Mitwirkungseingabe aus der Bevölkerung einge-
gangen, wobei es sich bei einer um eine Sammeleingabe mit mehreren Un-
terzeichnenden handelt. In der nachfolgenden Tabelle wird das vorge-
brachte Anliegen dargestellt und aufgezeigt, wie die Planungsbehörde dazu 
Stellung nimmt bzw. wie mit der Mitwirkungseingabe umgegangen wird. 

Nr. Aussage der Eingabe Stellungnahme Umgang 
1 Die Swisstrend AG beantragt eine Ände-

rung von Art. 22 Baureglement, welcher 
nebst dem Hinweis auf die UeO V «Im Tal» 
vom 20.09.2005 auch auf den Erschlies-
sungsplan 3B und die Überbauungsvor-
schriften vom 15.03.1991 verweist.  
Der Antrag wird in der Annahme gestellt, 
dass mit der Genehmigung der UeO V «Im 
Tal» alle bisherigen Festlegungen vollum-
fänglich aufgehoben worden sind. 
Im Weiteren wird eine Anpassung des 
Zonenplans beantragt, welcher einen Teil 
der Talstrasse innerhalb des Perimeters 
der UeO V «Im Tal» darstellt. Auch in 
diesem Fall wird angenommen, dass die 
bisherigen Festlegungen vollumfänglich 
aufgehoben worden sind und somit die 
Talstrasse nicht im UeO-Perimeter gere-
gelt werden muss. 

Dieses Anliegen wurde in einem anderen 
Zusammenhang mit dem Amt für Ge-
meinden und Raumordnung (AGR) ge-
klärt.  
Aufgrund von Archivrecherchen beim AGR 
wurde im Mai 2022 anhand der Hand-
vermerke in den jeweiligen Planungsin-
strumenten zur Überbauungsordnung V 
«Im Tal» 1991 und 2005 folgendes fest-
gestellt: 
• Der Überbauungsplan Nr. 3A vom 

15.03.1991 wurde aufgehoben. 
• Der Erschliessungsplan Nr. 3B vom 

15.03.1991 bleibt rechtskräftig. 
• Die Überbauungsvorschriften vom 

15.03.1991 wurden aufgehoben. 
• Der Überbauungsplan vom 

20.09.2005 ist rechtskräftig. 
• Die Überbauungsvorschriften vom 

20.09.2005 sind rechtskräftig. 
Der Erschliessungsplan 3B bezieht sich 
vorwiegend auf die Ver- und Entsorgung 
(Strom, Wasser, Abwasser, Strassen und 
Wege der Detail- und Basiserschlies-
sung). Da höchstwahrscheinlich Baube-
willigungen der Talstrasse damit ver-
knüpft sind, kann der Erschliessungsplan 
3B, welcher durch die Baudirektion ge-
nehmigt wurde, nicht formell aufgehoben 

Es werden keine 
Anpassungen am 
Planungsdossier 
vorgenommen. 
Die Planungsinstru-
mente im ÖREB-
Kataster werden 
angepasst. 

Mitwirkungsfrist und 
Ergebnis 
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Nr. Aussage der Eingabe Stellungnahme Umgang 
werden. 
Unseres Erachtens dürften daher auch 
die Überbauungsvorschriften vom 
15.03.1991 nicht vollumfänglich aufge-
hoben werden, da der Art. 23 Abs. 2 UeV 
sich auf den noch rechtskräftigen Er-
schliessungsplan 3B bezieht. 
Die Genehmigungsvermerke zur Über-
bauungsordnung V «Im Tal» 1991 bleiben 
daher in Bezug auf den Erschliessungs-
plan 3B und die Überbauungsvorschriften 
Art. 23 Abs. 2 bestehen. Dies ist der 
Grund, weshalb das Datum 15.03.1991 
im Baureglement wiederum auftaucht 
und die Talstrasse im UeO Wirkungsbe-
reich liegt. 

2 Eine Privatperson beantragt, auf eine 
Einzonung des unüberbauten östlichen 
Teils des Grundstücks Nr. 427 von der 
Bauernhofzone in die Dorfzone zu ver-
zichten (angesichts der damit einherge-
henden Auflagen wie vertraglicher Bau-
verpflichtung, Mehrwertabgabe, Min-
destnutzungsziffer). 

Die Planungsbehörde nimmt den Antrag 
auf Nicht-Einzonung der östlichen Teilflä-
che des Grundstücks Nr. 427 zur Kennt-
nis. Die unüberbaute Fläche verbleibt 
somit – wie bisher – in der Bauernhofzo-
ne. Auf den westlichen, überbauten Teil 
des Grundstücks (Regelungen gemäss 
UeO Dorfkern) hat dies keinen Einfluss. 
 

Auf die Einzonung der 
unüberbauten Teil-
Parzelle Nr. 427 wird 
verzichtet. 

3 Privatperson und Sammeleingabe von 
Anwohner*innen vom Safnernberg: 
Es wird von beiden Parteien beantragt, 
auf eine Aufzonung von W1 in W2 an der 
Unteren Bergstrasse und am Safnernberg 
zu verzichten. 
Dies wird damit begründet, dass mit der 
Aufzonung in diesem Quartier keine 
Verdichtung im eigentlichen Sinne er-
reicht werden kann, also eine Erhöhung 
der Anzahl Personen pro Landfläche. 
Im Weiteren wird bemängelt, dass mit 
der Aufzonung das Ortsbild zerstört wür-
de und dass damit ein Verlust der Le-
bensqualität sowie ein Wertverlust 
(Grundstückswert) einher ginge. 

Die Planungsbehörde nimmt das Begeh-
ren für die Nicht-Aufzonung zur Kenntnis 
und respektiert das Anliegen. Daher 
werden die beiden Änderungsperimeter 
«6 Untere Bergstrasse» und «7 Safnern-
berg» in der Wohnzone W1 verbleiben. 
Das Verdichtungspotenzial (mehr Perso-
nen pro Landfläche) wird tatsächlich als 
gering eingestuft, da die beiden Quartiere 
bereits komplett überbaut sind. Die Ge-
bäude sind mehrheitlich jüngeren Da-
tums (oder wurden bereits saniert) und 
es ist somit nicht davon auszugehen, 
dass in Bälde viele Erneuerungsmass-
nahmen umgesetzt werden, welche eine 
Innenverdichtung des Quartiers mit sich 
bringen könnten. 

Auf die beiden Aufzo-
nungen in die Wohn-
zone W2 («6 Untere 
Bergstrasse» und «7 
Safnernberg») wird 
verzichtet. 

4 

5 Im Namen zweier Privatpersonen wird 
beantragt, in die Aktualisierung der Orts-
planung die UeO Stygräbe Nord mitein-
zubeziehen. Dabei seien Lösungen zu 
erarbeiten, um die bestehende Ungleich-
behandlung der Grundeigentümer:innen 
hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeiten 
zu beseitigen. 

Die Beschränkung der Anzahl Familien-
wohnung auf max. 20 Wohnungen ist 
zwingend, da ansonsten eine grössere 
Spielfläche nach Art. 46 BauV erstellt 
werden müsste. (Eine solche fände in der 
vorliegenden Ausgestaltung der UeO 
keinen Platz.) 
Die Aufhebung/Anpassung von Art. 6 
Abs. 2 der Überbauungsvorschriften 
sowie des Überbauungsplans (Festlegung 
einer neuen, grösseren Spielfläche) 
müsste im ordentlichen Planerlassverfah-
ren erfolgen. 

Die Überprüfung der 
UeO Stygräbe Nord ist 
nicht Gegenstand des 
vorliegenden Verfah-
rens.  
Zudem kann auch 
aufgrund der Planbe-
ständigkeit zurzeit 
keine Anpassung 
erfolgen. 
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Nr. Aussage der Eingabe Stellungnahme Umgang 
Die UeO Stygräbe Nord wurde am 7. Juni 
2019 vom Amt für Gemeinden und 
Raumordnung genehmigt. Es gilt somit 
die Planbeständigkeit von mind. 5 Jah-
ren. Ordentliche Änderungen sind aus 
diesem Grund zurzeit nicht möglich. 
Die Planungsbehörde sieht keinen betref-
fenden Handlungsbedarf, da die Be-
schränkung der Anzahl Familienwohnung 
vorliegend zwingend ist. 

 

Vorgängig zur Mitwirkung ist bei der Gemeindeverwaltung ein Grundei-
gentümerbegehren für die Einzonung der Parzelle Nr. 645 eingegangen. 
Die Detailbedingungen konnten jedoch erst nach der Mitwirkung geklärt 
werden. Die heute der Landwirtschaftszone (LWZ) zugewiesene Parzelle 
soll neu mittels einer Zone mit Planungspflicht (ZPP) 5 «Terrassenstrasse» 
geregelt bzw. eingezont werden. Hierfür sind Planungszweck, Art und Mass 
der Nutzung, Gestaltungs- und Erschliessungsgrundsätze sowie weitere 
Rahmenbedingungen wie bspw. Lärmschutz und Schutz vor Hangmuren in 
der baurechtlichen Grundordnung zu regeln. Das Bauen in einer ZPP setzt 
in der Regel eine Überbauungsordnung (UeO) voraus, welche zu gegebener 
Zeit in einem separaten Verfahren erlassen wird. 

Die Arbeitsgruppe Ortsplanung hat die Änderungen des Planungsdossiers 
aufgrund der Mitwirkungseingabe sowie aufgrund nachträglich eingebrach-
ter Anliegen (Einführung Grünflächenziffer in den Wohnzonen W1 und W2, 
Anpassungen/Umzonung ZöN A, Einführung ZPP 5 Terrassenstrasse, Er-
gänzung geschützter Brunnen an der Bergstrasse Nr. 20 und Präzisierung 
«standortgemäss») beraten bzw. bereinigt und das Dossier inkl. Mitwir-
kungsbericht am 7. September 2023 zuhanden der Beratung in der Bau-
kommission verabschiedet. Die Baukommission hat die geänderten Pla-
nungsinstrumente inkl. Mitwirkungsbericht am 13. September und 11. Ok-
tober 2023 beraten und zuhanden der Beratung im Gemeinderat verab-
schiedet. Der Gemeinderat hat das bereinigte Planungsdossier mit Antrag 
zur Begrenzung von Stein- und Schottergärten inkl. Mitwirkungsbericht am 
18. September und 16. Oktober 2023 beraten und zuhanden der kantona-
len Vorprüfung und zweiten Mitwirkung verabschiedet. 
 

  

Neue Einzonung 
ZPP 5 Terrassenstrasse 

Verabschiedung z.Hd. 
der Vorprüfung 
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4.2   Zweite öffentliche Mitwirkung 

Die Änderungen bzw. Ergänzungen (Einführung Grünflächenziffer in den 
Wohnzonen W1 und W2, Anpassungen/Umzonung ZöN A, Einführung 
ZPP 5 Terrassenstrasse, Ergänzung geschützter Brunnen an der Bergstras-
se Nr. 20, Begrenzung der Stein- und Schottergärten und Präzisierung 
«standortgemäss») sollen bis zur öffentlichen Auflage in die Revisionsunter-
lagen aufgenommen werden. Aufgrund der bereits erfolgten Mitwirkung im 
Frühjahr 2023, müssen die vorliegenden Änderungen bzw. Ergänzungen 
noch zur Mitwirkung gebracht werden. Aus Zeitgründen erfolgt dies parallel 
zur Einreichung der Vorprüfungsunterlagen. 

Ergebnis zweite Mitwirkung ausstehend. 
 

4.3   Kantonale Vorprüfung 

Ausstehend. Ergebnis der 2. Mitwirkung wird dem Kanton noch mitgeteilt. 
 

4.4   Öffentliche Auflage 

Ausstehend. 
 

4.5   Beschlussfassung und Bekanntmachung 

Ausstehend.  

Gegenstand zweite 
Mitwirkung 
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Genehmigungsvermerke 

Mitwirkung vom 27. April bis 6. Juni 2023 

Vorprüfung vom … 

Publikation im Amtsblatt vom … 

Publikation im amtlichen Anzeiger vom … 

Öffentliche Auflage vom … 

Einspracheverhandlung am … 

Erledigte Einsprachen: … 

Unerledigte Einsprachen: … 

Rechtsverwahrungen: … 

Beschlossen durch den Gemeinderat am … 

Beschlossen durch die Gemeindeversammlung am … 

  

Namens der Einwohnergemeinde Safnern  

Der Präsident:  .............................................................  

Die Gemeindeschreiberin:  .............................................................  

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt: 

Safnern, den  .............................................................  

Die Gemeindeschreiberin:  .............................................................  

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und  
Raumordnung am 

 
 ................................................................  

 


